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Bitte bei der Antwort angeben 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Bielefeld 

      162.1 – Ma 20.06.2018 

 

 

Busfahrten von der Grundschule Ubbedissen nach Lämershagen nach Schul-
schluss 
 
  

Sehr geehrte Frau Roggenkämper, 

 
in der Einwohnerfragestunde der Sitzung der Bezirksvertretung Stieghorst am 
23.11.2017 hatten Sie mitgeteilt, dass Ihre Kinder, die die Grundschule Ubbedissen 
besuchen, nach Schulschluss keine Busverbindung nach Hause nutzen können. 
Nachfragen bei moBiel seien ergebnislos geblieben. Sie hatten daher um Unterstüt-
zung gebeten. 
 
Eine Stellungnahme des Amtes für Schule liegt mir nun mit folgendem Inhalt vor: 
 
„Hierzu wurde der Verkehrsträger moBiel befragt. 
Im Ergebnis wurde von dort mitgeteilt, dass nach Schulschluss (4., 5. und auch nach 
der 6. Stunde) eine Busverbindung zwischen der Grundschule Ubbedissen und 
Lämershagen besteht. 
Nach dem derzeit gültigen Fahrplan von moBiel haben die Schüler und Schülerin-
nen die Möglichkeit mit der Linie 109 ab Grundschule Ubbedissen bis zur Haltestelle 
„An der Wesebreede“ zu fahren um dort nach kurzer Wartezeit in die Linie 127 um-
zusteigen (s. Anlagen). 
Die Einrichtung eines Schülerspezialverkehrs (Schulbus) nach § 14 der Schülerfahr-
kostenverordnung kommt nicht zum Tragen, da eine Beförderung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durch den Verkehrsträger mit der Einrichtung von Buslinien, die auf 
den Schulbetrieb abgestimmt sind, gewährleistet ist. 
Der Schulträger empfiehlt allen Eltern den Schulweg einzuüben. Dies gilt auch für 
die Nutzung des ÖPNV. Ein Umsteigen ist auch Grundschülern zumutbar, insbe-
sondere wenn Ein- und Ausstiegshaltestellen identisch sind. 
Ein Antrag auf Ausstellung eines Schulwegtickets kann über die Schule beim Schul-
träger gestellt werden.“ 
 
Die verzögerte Antwort auf Ihre Frage bitte ich zu entschuldigen. Die Prüfung durch 
moBiel konnte erst jetzt abgeschlossen werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
I.A. 
 
gez. 
Machnik 

Stadt Bielefeld | 162 | 33597 Bielefeld 

Frau 

Daniela Roggenkämper 

Stadt Bielefeld 

Der Oberbürgermeister 

Bezirksamt Heepen 

Salzufler Str. 13 

33719 Bielefeld 

Auskunft gibt Ihnen: 

Anke Machnik 

Zimmer 16 

  

Telefon 0521 51 - 3726 

Telefax 0521 51 - 3438 

Anke.Machnik@bielefeld.de 
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